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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Föderativer Aufbau

Beziehungen zwischen Bund und Kantonen

Der Ständerat behandelte in der Wintersession ein Postulat der grünen Baselbieter
Ständerätin Maya Graf. Sie wollte damit vom Bundesrat einen Bericht verlangen zur
Frage, welche Optionen es für die «verbindliche Beteiligung der Kantone» an
bestimmten aussenpolitischen Entscheidungen gibt. Namentlich sollte es um
Entscheidungen gehen, die direkte Auswirkungen auf die Exportbranchen der Kantone,
auf essenzielle Wirtschaftszweige der Schweiz, auf den Bildungs- und
Forschungsstandort oder auf den täglichen grenzüberschreitenden Austausch haben.
Die Postulantin begründete ihren Vorstoss damit, dass in vielen Themenfeldern der
Bedarf nach grenzüberschreitenden Regelungen sowie nach einer dynamischen
Rechtsübernahme wachse, wie etwa die – einige Monate vor der Einreichung des
Postulats abgebrochenen – Verhandlungen über ein Rahmenabkommen mit der EU
gezeigt hätten. Ein vermehrter Einbezug der Kantone dränge sich deshalb auf, denn
eine verstärkte aussenpolitische Zusammenarbeit erfordere erstens eine breitere
innenpolitische Legitimation und betreffe zweitens auch kantonale Kompetenzen und
Aufgabenbereiche stark. Mit Graf und ihren sechs Mitunterzeichnenden standen
Ständeratsmitglieder aus sieben verschiedenen Grenzkantonen und vier verschiedenen
Fraktionen hinter dem Postulat.
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung des Vorstosses, denn die Mitwirkungsrechte
der Kantone seien in der Bundesverfassung und im Bundesgesetz über die Mitwirkung
der Kantone an der Aussenpolitik des Bundes schon ausreichend geklärt: Grundsätzlich
sei die Aussenpolitik Sache des Bundes, er müsse aber die Kantone bei der
Vorbereitung von Entscheiden, die deren Zuständigkeiten oder wesentlichen Interessen
betreffen, einbeziehen. Dies geschehe insbesondere mit dem Instrument der
Anhörung. Die Stellungnahmen der Kantone seien für den Bund zwar nicht verbindlich,
er müsse sie aber berücksichtigen und den Kantonen bei abweichenden Entscheiden
seine Gründe darlegen. Was das Rahmenabkommen betreffe, habe der Bundesrat im
Übrigen die Annahme der gleichlautenden Motionen 19.3167 und 19.3170 beantragt, die
für den Fall einer Unterzeichnung des Abkommens eine gesetzliche Grundlage für ein
Mitsprachrecht der Kantone bei der dynamischen Übernahme von EU-Recht gefordert
hätten.
Bei den Verhandlungen im Ständerat in der Wintersession 2021 betonte die Postulantin
Maya Graf, dass die Aussenpolitik in der heutigen hochgradig verflochtenen Welt und in
einer föderalen Demokratie nicht einfach Sache des Bundes sein könne. Die Kantone
seien nicht reine Umsetzungsinstanzen international verhandelter Themen, sondern bei
zahlreichen Themen in ihren eigenen Kompetenzbereichen betroffen, so etwa in der
Gesundheitspolitik, der Verkehrspolitik oder der Energiepolitik. Blosse Anhörungen
seien vor diesem Hintergrund nicht ausreichend, zumal bereits die Bundesverfassung
festhalte, dass der Bund bei der Aussenpolitik «Rücksicht auf die Zuständigkeiten der
Kantone [nehmen] und ihre Interessen [wahren]» müsse und dass die Kantone dann,
«wenn sie in ihren Zuständigkeiten betroffen sind, [...] in geeigneter Weise an
internationalen Verhandlungen mit[wirken].» Eine solche besondere Betroffenheit liege
insbesondere bei stark vernetzten Grenzkantonen oft vor. Letztlich verlange das
Postulat bloss einen Bericht über die Möglichkeiten zur Umsetzung dessen, was bereits
in der Verfassung stehe.
Unterstützung erhielt Graf von den Mitte-Vertretern Charles Juillard (mitte, JU) und
Benedikt Würth (mitte, SG). Juillard fand, dass sich die Frage des angemessenen
Einbezugs der Kantone keineswegs auf das Rahmenabkommen beschränkt habe,
sondern sich auch in Zukunft bei vielen weiteren Abkommen stellen werde. Würth
betonte, die Mitwirkung der Kantone sei eine Kompensation dafür, dass die
Aussenpolitik dazu tendiere, Themen national zu steuern, die eigentlich auf kantonaler
Ebene angesiedelt sind. Das Gesetz regle bisher aber nur den Einbezug der Kantone bei
Verhandlungen klar. Aussenpolitik finde jedoch auch dann statt, wenn – wie derzeit
nach der Beerdigung des Rahmenabkommens – keine Verhandlungen liefen. Der vom
Postulat geforderte Bericht solle deshalb zeigen, wie die Kantone auch in einer solchen
Situation besser einbezogen werden können. In der Vergangenheit habe es
beispielsweise immer wieder Diskussionen dazu gegeben, wie der Bundesrat die
Kantone bei Sondierungen einzubeziehen hat, die im Vorfeld von Verhandlungen
stattfinden; hier seien durchaus noch Fragen offen.
Aussenminister Ignazio Cassis vertrat sodann den Ablehnungsantrag des Bundesrats. Er
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gab Würth Recht, dass die Mitwirkung der Kantone bei der generellen Aussenpolitik
heute weniger klar geregelt sei als bei Verhandlungen. Allerdings gebe es Gefässe wie
den föderalistischen Dialog oder den Europa-Dialog, über welche die Kantone
mitwirken könnten und ein ständiger Austausch gepflegt werde. Bei den Beziehungen
mit der EU kämen noch zwei weitere Mechanismen hinzu, in denen die Kantone und der
Bund bereits kooperierten: erstens die sogenannte kleine Aussenpolitik, also die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit auf subnationaler Ebene; zweitens gebe es drei
Mitarbeitende im EDA, die von der KdK delegiert und bezahlt werden, die aber
vollwertig in die Arbeiten der EDA-Abteilung Europa in Bern sowie in Brüssel integriert
seien. Ohnehin seien die Kantone auch in der Aussenpolitik die wichtigsten
institutionellen Partner des Bundesrats, und dieser könne faktisch «kaum etwas tun,
wenn die Kantone dagegen sind». Eine Auslegeordnung in einem Bericht könne man
immer machen, aber der Bundesrat sehe beim Einbezug der Kantone keinen
Handlungsbedarf – anders wäre dies bei einem Wechsel zu einer dynamischen
Übernahme von EU-Recht gewesen, doch dies stehe nach dem Scheitern des
Rahmenabkommens nun ja nicht mehr auf der Tagesordnung.
In der Abstimmung folgte schliesslich eine hauchdünne Mehrheit des Ständerats dem
Bundesrat – mit 22 Nein- zu 21 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung wurde das Postulat
abgelehnt. 1

Aussenpolitik

Aussenpolitik

In der Sommersession 2022 nahm der Ständerat das Postulat der APK-SR zu Klarheit
und Orientierung in der Neutralitätspolitik einstimmig an. Kommissionssprecher Würth
(mitte, SG) legte dem Rat die Gründe für das Postulat dar. Die APK-SR verlange vom
Bundesrat, national wie auch international besser zu kommunizieren, worin die
Schweizer Neutralität bestehe. Zudem sei ein Abgleich der aktuellen Situation mit dem
Neutralitätsbericht von 1993 angebracht, denn dieser sei in der Annahme entstanden,
dass die Teilung Europas überwunden sei. Eine allfällige Aktualisierung des Berichts
müsse des Weiteren klarer zwischen dem völkerrechtlich verbindlichen
Neutralitätsrecht und der Neutralitätspolitik unterscheiden und diese Begriffe
definieren. Ein neuer Neutralitätsbericht sei auch nötig, weil dieser den Rahmen für die
gegenwärtige Neutralitätspolitik schaffen solle und aufzeigen könne, wie diese im
innerstaatlichen Recht konzipiert sei. Schliesslich würden sich unabhängig vom
Ukraine-Krieg neue sicherheitspolitische Herausforderungen stellen, die aus
neutralitätspolitischer Sicht betrachtet werden müssen – beispielsweise Konflikte im
digitalen Raum oder mit nichtstaatlichen Akteuren. Die Kommission erwarte auch, dass
der von Ignazio Cassis angekündigte Neutralitätsbericht durch den Gesamtbundesrat
verabschiedet werde, da mehrere Departemente tangiert seien, schloss Würth seine
Ausführungen. Aussenminister Cassis beantragte das Postulat zur Annahme, da er
selber bereits im März 2022 die Erarbeitung eines neuen Neutralitätsberichts in Auftrag
gegeben habe. Dieser werde die Entscheide des Bundesrats hinsichtlich des Ukraine-
Kriegs einordnen und Optionen aufzeigen, wie sich die Neutralitätspolitik
weiterentwickeln liesse. Es sei selbstverständlich, dass der Gesamtbundesrat
gemeinsam über eine solche Frage entscheide, bekräftigte Cassis die Forderung der
Kommission. Das VBS werde im Rahmen eines Zusatzberichts zum
Sicherheitspolitischen Bericht 2021 ebenfalls eine Auswertung des Kriegs in der Ukraine
und von dessen Auswirkungen auf die Sicherheitslage in Europa vornehmen und diesen
bis Ende 2022 vorlegen. 2

POSTULAT
DATUM: 16.06.2022
AMANDO AMMANN
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Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Benedikt Würth (mitte, SO) forderte im März 2021 eine Bewertung der Modelle der
Gemeinschaftsbesteuerung mit Vollsplitting und der Individualbesteuerung und
gesellte sich damit zu einer Reihe von Forderungen zum Thema der Besteuerung der
natürlichen Personen. Der Fiskus dürfe keine Lebensformen bevorzugen oder
benachteiligen – heute würden jedoch Ehepaare und Personen in eingetragener
Partnerschaft gegenüber Konkubinatspaaren diskriminiert. Eine
Geschlechterdiskriminierung liege hingegen nicht vor, betonte er – und grenzte sich
damit implizit von Personen ab, welche die Individualbesteuerung als Massnahme zur
Gleichstellung der Geschlechter erachteten. Der Bundesrat solle für beide Modelle eine
Reihe von Fragen klären, etwa ob eine Erwerbspause eines Partners ohne steuerliche
Benachteiligung möglich sei, wie viele zusätzliche Steuererklärungen nötig würden,
welche Probleme eine Umstellung der Bundessteuern auf die Individualbesteuerung bei
Beibehaltung der Familienbesteuerung in den Kantonen mit sich bringen würde oder
inwiefern eine Umstellung der Individualbesteuerung beim Bund mit der
Harmonisierungspflicht von Bundes- und Staatssteuern kollidieren würde.
Da das Parlament in der Legislaturplanung 2019-2023 die Verabschiedung einer
Botschaft zur Einführung der Individualbesteuerung  geplant habe, werde der
Bundesrat eine Auslegeordnung zu verschiedenen entsprechenden Modellen
vornehmen und dabei auch die vom Postulat aufgeworfenen Fragen untersuchen,
schlug die Regierung in ihrer Stellungnahme vor. In der Sommersession 2021 nahm der
Ständerat das Postulat stillschweigend an. 3

POSTULAT
DATUM: 02.06.2021
ANJA HEIDELBERGER

Im März 2021 reichte Marianne Binder-Keller (mitte, AG) zwei Postulate ein (Po. 21.3189
und Po. 21.3190), mit denen sie einen Vergleich der Gemeinschaftsbesteuerung mit
Vollsplitting und der Individualbesteuerung hinsichtlich steuerlicher, bürokratischer
und vollzugstechnischer Aspekte forderte. So sollte der Bundesrat etwa zu den
Nachteilen der Individualbesteuerung hinsichtlich Abzügen, zur Anzahl zu verfassender
Steuererklärungen, zu den Problemen für die Kantone bei Umstellung auf Bundes-,
jedoch nicht auf Kantonsebene oder zur Missbrauchsgefahr durch die Streichung der
Solidarhaftung der Ehegatten Bericht erstatten. Das zweite Postulat forderte Auskunft
zur Stärke des Eingriffs «in die freie Wahl der Lebensformen» der zwei
Besteuerungsarten, zu ihren Folgen auf die Anerkennung der Familienarbeit sowie auf
die Möglichkeiten für Erwerbspausen. Der Bundesrat betonte, die Fragen der beiden
Motionen im Rahmen seiner Auslegeordnung zu verschiedenen Modellen der Ehe- und
Familienbesteuerung beantworten zu wollen, und empfahl das Postulat zur Annahme.
Beide Vorstösse wurden von Christa Markwalder (fdp, BE) in der Sommersession 2021
bekämpft, da sie sich an der «tendenziösen Fragestellung der Postulantin» zugunsten
des Vollsplittings störte. Zudem brauche es keine neuen Berichte – es gebe bereits
verschiedene neuere Studien dazu –, stattdessen müsse die Individualbesteuerung
endlich umgesetzt werden, wie Markwalder während der Beratung der Vorstösse in der
Herbstsession 2021 darlegte. Mit 97 zu 76 Stimmen (bei 1 Enthaltung) respektive mit 103
zu 77 Stimmen (bei 1 Enthaltung) lehnte der Nationalrat beide Postulate ab. Ein
ähnliches Postulat von Benedikt Würth (mitte, SG; Po. 21.3285) hatte der Ständerat in
der Sommersession 2021 angenommen. 4

POSTULAT
DATUM: 22.09.2021
ANJA HEIDELBERGER

Sozialpolitik
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Bevölkerung und Arbeit

Bevölkerungsentwicklung

Le conseiller aux Etats Benedikt Würth (centre, SG) demande au Conseil fédéral une
analyse de l'évolution démographique et de ses conséquences sur les systèmes de
compensation et de transfert. Les disparités cantonales, notamment entre les espaces
ruraux et les zones urbaines, devraient se creuser avec l'évolution de la proportion des
personnes âgées. Selon lui, la durabilité des finances en serait impactée avec la
pression exercée sur les dépenses de santé. Pour qu'il n'y ait pas d'incidence sur la
cohésion nationale et la solidarité, la Confédération et les cantons devraient anticiper
ces changements à venir et agir pour «renforcer les bassins d'emploi, les espaces
économiques et la qualité de vie dans les régions». 
Le Conseil fédéral préconise de rejeter le postulat, arguant que c'est aux cantons de
développer leurs scénarios et de mettre en place des mesures. Par le biais des
projections de l'OFS concernant l'évolution de la population, des finances publiques et
des dépenses en  matière de santé, la Confédération peut fournir des bases
méthodiques pour aider les cantons qui le souhaitent. Le Conseil fédéral estime qu'une
étude supplémentaire de la Confédération n'apporterait aucune plus-value. De plus, il
est difficile de quantifier les systèmes de transfert. Chaque quatre ans, il essaie de
prévoir l'évolution de la péréquation financière. Il indique enfin, que des mesures sont
déjà mises en œuvre par la Confédération et les cantons pour renforcer les bassins
d'emploi et les espaces économiques, comme par exemple des programmes
d'encouragement de la politique régionale.
La CdF-CE propose au contraire, par 11 voix et 1 abstention, d'accepter le postulat. Il
faut, selon elle, anticiper ces changements. Lors du passage au Conseil des Etats, le
postulat a été accepté par 28 voix contre 2 et 1 abstention. Le Conseil fédéral devra
donc répondre à la demande du parlementaire. 5

POSTULAT
DATUM: 15.06.2021
DIANE PORCELLANA

1) AB SR, 2021, S. 1259ff.
2) AB SR, 2022, S. 573 f.
3) AB SR, 2021, S. 426
4) AB NR, 2021, S. 1478; AB NR, 2021, S. 1479; AB NR, 2021, S. 1818 f.; AB NR, 2021, S. 1819
5) BO CE, 2021, p.649s; Communiqué de presse CdF-CE du 19.5.21
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